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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Schleifen von Schneidmessern

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Schleifen von rotierenden Schneidmes-
sern (30) zum Schneiden von stabförmigen Artikeln in
Zigarettenherstellungs- und/oder Filteransetzmaschi-
nen der tabakverarbeitenden Industrie, bei welchem min-
destens eine rotierende Schleifscheibe (32, 32a) in be-

rührenden Schleifeingriff mit dem Schneidmesser (30)
bringbar ist. Das Besondere der Erfindung besteht darin,
dass die Rotationsgeschwindigkeit der Schleifscheibe
(32, 32a) ermittelt wird und ein Produktionsfreigabesi-
gnal erzeugt wird, wenn die Rotationsgeschwindigkeit
der Schleifscheibe (32, 32a) einen vorgebbaren Prozent-
satz einer Sollrotationsgeschwindigkeit erreicht hat.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Schleifen von rotierenden Schneidmessern zum Schnei-
den von stabförmigen Artikeln in Zigarettenherstellungs-
und/oder Filteransetzmaschinen der tabakverarbeiten-
den Industrie, mit mindestens einer rotierenden Schleif-
scheibe. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Schleifen von rotierenden Schneidmessern zum Schnei-
den von stabförmigen Artikeln in Zigarettenherstellungs-
und/oder Filteransetzmaschinen der tabakverarbeiten-
den Industrie, bei welchem mindestens eine rotierende
Schleifscheibe in berührenden Schleifeingriff mit dem
Schneidmesser bringbar ist.
[0002] Zur Darstellung des technischen Hintergrunds
seien Vorrichtungen und Verfahren beschrieben, die aus
der DE 40 38 047 A1 bekannt sind. Dieses Dokument
zeigt eine Vorrichtung zum Schleifen von Drehmessern
mit fester Drehachse, die in Konfektioniermaschinen für
Zigaretten arbeiten und weist ein Paar von zueinander
koaxialen Schleifscheiben auf, die einen entsprechen-
den Abstand voneinander haben und zu der Ebene des
zu schleifenden Drehmessers schräg angeordnet, um ei-
ne eigene Achse drehbar und gegenüber dem Drehmes-
ser positionierbar sind. Die Schleifscheiben werden von
einem Support gehalten, der entlang einer geraden Bahn
parallel zu der Ebene des Drehmessers beweglich ist
und durch als Stelleinrichtung dienende Antriebsmittel
verschoben wird, die von automatischen und je nach dem
Verschleiß oder der Reduzierung des Schleifgrades des
Drehmessers programmierbaren Steuer- und Antriebs-
mitteln abhängen. Ferner weist die bekannte Schleifvor-
richtung Abtastmittel auf, die in der Lage sind, den Zu-
stand des vollständigen Verschleißes des Drehmessers
anzugeben, der dem minimalen Durchmesser zur Benut-
zung des Drehmessers entspricht, um in diesem Fall das
Anhalten der Antriebsmittel zu bewirken. Hierzu spre-
chen die Abtastmittel auf eine vorher festgelegte Endpo-
sition des Support an und dienen daher als ein Endschal-
ter, der einen weiteren Vorschub des Support und somit
der Schleifscheiben verhindert und dadurch gleichzeitig
ein Signal für das Ende des Durchmessers des Dreh-
messers angibt. Die Steuer- und Antriebsmittel der be-
kannten Vorrichtung können außerdem nicht nur auf-
grund des angenommenen Verschleißes oder der Re-
duzierung des Schleifgrades des Drehmessers, sondern
nach dem erfassten Verschleiß des Drehmessers pro-
grammiert werden; hierzu könnten Abtastmittel vorgese-
hen werden, die die Veränderung der Winkelgeschwin-
digkeit der Schleifscheiben erfassen, welche auf einen
teilweisen Verlust der Anhaftung an dem zu schleifenden
Drehmesser zurückzuführen ist.
[0003] Die DE 33 24 262 C2 beschreibt eine Vorrich-
tung zum Anschärfen von rotierenden Schneidmessern,
bei der das Anschärfen selbsttätig in Abhängigkeit von
der Abnutzung erfolgen soll. Dabei soll die Abnutzung
dadurch festgestellt werden, dass der Anpressdruck der
Schleifscheibe indirekt durch das Erfassen der Drehzahl

des Schneidmessers ermittelt wird, mit dem sich die
Schleifscheibe in berührendem Schleifeingriff befindet.
[0004] Die EP-B 1 213 105 der Anmelderin beschreibt
eine Schneidvorrichtung und ein Verfahren zum Wech-
seln von Schneidmitteln, bei dem u. a. ein optisches In-
strument, wie z.B. eine Laserdiode vorgesehen ist, das
den Durchmesser bzw. den Rand des Messers ermittelt.
[0005] Die DE-OS 102 05 146 der Anmelderin offen-
bart eine optische Abtasteinrichtung zur Ermittlung des
Verschleißes am Schneidmesser.
[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, Vorrichtungen und Verfahren der eingangs ge-
nannten Art zu verbessern, insbesondere so zu verbes-
sern, dass zur bestimmungsgemäßen Weiterverarbei-
tung vorgesehene stabförmige Artikel einen höheren
Qualitätsanforderungen genügenden sauberen Schnitt
aufweisen.
[0007] Diese Aufgabe wird gemäß einem ersten
Aspekt der vorliegenden Erfindung gelöst durch eine Vor-
richtung nach Anspruch 1.
[0008] Ferner wird die vorgenannte Aufgabe gemäß
einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung gelöst
durch ein Verfahren nach Anspruch 9.
[0009] Demnach wird mit Hilfe der Erfindung unter an-
derem erreicht, dass ein Produktionsfreigabesignal erst
dann erzeugt wird, wenn die Schleifscheibe einen an die
individuellen Verhältnisse der jeweiligen Vorrichtung an-
passbaren und vorgebbaren Prozentsatz einer Sollrota-
tionsgeschwindigkeit, insbesondere einer Sollrotations-
geschwindigkeit und/oder tatsächlichen Rotationsge-
schwindigkeit des Schneidmessers erreicht hat. Denn
die vorliegende Erfindung hat in diesem Zusammenhang
erkannt, dass bei den eingangs genannten bekannten
Vorrichtungen des Standes der Technik die Rotations-
geschwindigkeit der Schleifscheibe weder erfasst noch
mit einer Sollrotationsgeschwindigkeit und/oder Sollro-
tationsgeschwindigkeit und/oder tatsächlichen Rotati-
onsgeschwindigkeit des Schneidmessers verglichen
wird. Im Stand der Technik erfolgt vielmehr eine Produk-
tionsfreigabe zur Produktion der stabförmigen Artikel der
tabakverarbeitenden Industrie völlig unabhängig von
dem Verhältnis der Rotations- oder Umfangsgeschwin-
digkeiten von Schneidmesser und Schleifscheibe. Hier
hat die Erfindung weiter erkannt, dass diese Unabhän-
gigkeit der Produktionsfreigabe von dem vorgenannten
Geschwindigkeitsverhältnis dazu führen kann, dass die
Produktion der stabförmigen Artikel auch dann freigege-
ben ist oder wird, wenn die Rotationsgeschwindigkeiten
von Schneidmesser und Schleifscheibe derart von ein-
ander abweichen, dass es zu einem unzureichenden
Schleifen der Messer und somit zu einer unzureichenden
Schärfe der Messer kommt, was wiederum einen unsau-
beren Schnitt und dementsprechend unsauber bzw.
schlecht geschnittene stabförmige Artikel in der Produk-
tion zur Folge hat. Diese mögliche Qualitätseinbuße bei
den fertigen Produkten muss Dank der vorliegenden Er-
findung nicht mehr hingenommen werden.
[0010] Vielmehr ist es aufgrund der vorliegenden Er-
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findung möglich, einen bestimmten Prozentsatz vorzu-
geben, den die Schleifscheibe mit ihrer Rotations- bzw.
Umfangsgeschwindigkeit mindestens im Vergleich zu ei-
ner die gewünschten Qualitätsanforderungen sicherstel-
lenden Sollrotationsgeschwindigkeit, bevorzugt zu einer
Sollrotationsgeschwindigkeit des Schneidmessers, wei-
ter bevorzugt zu einer tatsächlichen Rotationsgeschwin-
digkeit des Schneidmessers erreichen muss, bevor die
Produktion durch das erfindungsgemäße Produktions-
freigabesignal freigegeben wird. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass nur stabförmige Artikel in die Produk-
tion gelangen, die mit einem Schneidmesser mit ge-
wünschter Schärfe geschnitten worden sind. Es kommt
daher Dank der vorliegenden Erfindung zu einer erheb-
lichen Verbesserung der Qualität des Schnittes und so-
mit der Qualität der entsprechenden stabförmigen Arti-
kel.
[0011] Die Erfindung erweist sich insbesondere dann
von großem Vorteil, wenn die Vorrichtung zum Schleifen
beispielsweise aufgrund eines notwendig gewordenen
Wechsels des Schneidmessers oder der Schleifscheibe
gestoppt werden musste und nach dem erfolgten Wech-
sel wieder hochgefahren wird. Bei einem solchen Hoch-
fahren der Vorrichtung, d.h. einem Hochfahren der Ro-
tationsgeschwindigkeit des Schneidmessers und damit
auch der anliegenden Schleifscheibe wird erst nach Er-
reichen des gewünschten Prozentsatzes die Produkti-
onsfreigabe erteilt.
[0012] Bevorzugte Ausführungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0013] Zweckmäßigerweise ist die Signalerzeugungs-
einrichtung mit einer Produktionsfreigabeeinrichtung
zum Freigeben der Produktion verbunden, so dass die
Produktionsfreigabeeinrichtung, die beispielsweise in
der zugeordneten Zigarettenherstellungs- bzw. Filteran-
setzmaschine vorgesehen ist, die Produktion freigeben
kann, wenn sie von der Signalerzeugungseinrichtung
das Produktionsfreigabesignal erhalten hat.
[0014] Bei einer gegenwärtig besonders bevorzugten
Ausführung der Erfindung erfolgt die Erfassung der Ro-
tationsgeschwindigkeit der Schleifscheibe dadurch,
dass die Messeinrichtung einen an der Schleifscheibe
vorgesehenen Taktgeber und einen zugeordneten, sta-
tionär angebrachten Sensor zum Erfassen des Taktge-
bers aufweist.
[0015] Dabei ist es weiter bevorzugt, wenn die Schleif-
scheibe als Taktgeber mindestens einen Bereich mit ge-
genüber der übrigen Schleifscheibe abweichender Ma-
terialstärke aufweist. Dieser Bereich abweichender Ma-
terialstärke wird bevorzugt dadurch zur Verfügung ge-
stellt, dass auf einer der Stirnseiten der gegebenenfalls
als Doppelschleifscheibe ausgeführten Schleifscheibe
eine Taktscheibe vorgesehen ist. Diese Taktscheibe be-
steht bevorzugt aus einem rechteckigen Blech, bevor-
zugt aus Edelstahl. Der zugeordnete Sensor zur Abfrage
einer solchen Taktscheibe kann beispielsweise als Nä-
herungsschalter, insbesondere als induktiver Sensor,
ausgebildet sein und kann bevorzugt direkt an der

Schleifscheibenaufnahme befestigt sein.
[0016] Die Schleifscheibe weist normalerweise keinen
eigenen Antrieb auf, sondern wird durch die Reibung mit
dem Schneidmesser durch die Rotationsbewegung des
Schneidmessers angetrieben. Es ist erfindungsgemäß
jedoch auch möglich, die Schleifscheibe mit einem eige-
nen Antrieb zu versehen.
[0017] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand der beiliegenden
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Ansicht einer Filteransetz-
maschine;

Figur 2 in vergrößerter schematischer Darstellung ei-
ne in der Maschine von Figur 1 verwendete
Anordnung, bestehend aus einer
Schneidtrommel, einem Kreismesser und ei-
ner Schleifvorrich- tung;

Figur 3 eine schematische perspektivische Ansicht
einer Ausführungs- form einer erfindungsge-
mäßen Schleifscheibe;

Figur 4 eine zweite schematische perspektivische
Ansicht der Ausfüh- rungsform der Schleif-
scheibe der Figur 3 in einer Halterung gemäß
Figur 5; und

Figur 5 eine schematische perspektivische Ansicht
einer Haltevorrich- tung zum Halten einer
Schleifscheibe und eines zugeordneten Sen-
sors.

[0018] In Figur 1 ist schematisch eine Vorderansicht
einer Filteransetzmaschine vom Typ "MAX" der Anmel-
derin dargestellt, deren Einzelheiten nachfolgend erläu-
tert werden.
[0019] Eine Einlauftrommel 1 übergibt die auf einer Zi-
garettenherstellmaschine produzierten, in Figur nicht im
einzelnen dargestellten Zigaretten an zwei Staffeltrom-
meln 2, welche die gestaffelt zugeführten Zigaretten ent-
staffeln und in Reihen zu je zwei Stück mit einem Zwi-
schenraum zwischen den Zigaretten an eine Zusammen-
stelltrommel 3 abgeben. Im einzelnen nicht dargestellte
Filterstäbe gelangen aus einem Magazin 4 auf eine
Schneidtrommel 6, werden dort zu Filterstopfen doppel-
ter Gebrauchslänge geschnitten, auf einer Staffeltrom-
mel 7 gestaffelt, von einer Schiebetrommel 8 zu einer
Reihe hintereinanderliegender Stopfen ausgerichtet und
von einer Beschleunigertrommel 9 in die Zwischenräume
der Zigarettenreihen auf der Zusammenstelltrommel 3
abgelegt. Die so zueinander ausgerichteten Zigarette-
Filter-Zigarette-Gruppen werden zusammengeschoben
und von einer Übergabetrommel 11 übernommen. Ein
von einer Belagpapierbobine 13 abgezogener Belagpa-
pierstreifen 12 wird von einer Beleimvorrichtung 14 be-
leimt und dann in einer Schneidvorrichtung 16 auf einer
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Schneidtrommel 17 von den Messern einer Messertrom-
mel 18 in im einzelnen nicht dargestellte Belagblättchen
zerschnitten. Die abgetrennten Belagblättchen werden
an die Zigarette-Filter-Zigarette-Gruppen auf der Über-
gabetrommel 11 angeheftet und auf einer Rolltrommel
19 um die Zigarettenfiltergruppen herumgerollt. Die fer-
tigen Doppelfilterzigaretten werden über eine Trocken-
trommel 21 einer Schneidtrommel 22 zugeführt und auf
dieser durch mittiges Schneiden durch die Filterstopfen
hindurch zu im einzelnen nicht dargestellten Einzelfilter-
zigaretten konfektioniert. Eine Wendeeinrichtung 23
wendet eine Filterzigarettenreihe und überführt sie
gleichzeitig in eine durchlaufende ungewendete Filterzi-
garettenreihe. Über eine Prüftrommel 24 gelangen die
Filterzigaretten zu einer Auswerftrommel 26. Eine mit ei-
ner Bremstrommel 27 zusammenwirkende Ablegertrom-
mel 28 legt die im einzelnen nicht dargestellten Filterzi-
garetten auf ein Ablegerband 29.
[0020] Wie Figur 1 ferner erkennen lässt, sind im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel den Schneidtrommeln 6
und 22 Kreismesser 30 zugeordnet, und zwar der
Schneidtrommel 6 zwei Kreismesser 30 und der
Schneidtrommel 22 ein Kreismesser 30. Die den Um-
fangsrand der Kreismesser 30 bildenden Schneiden ver-
lieren während der Dauer ihres Betriebes ihre Schärfe.
Ein solcher Verschleiß der Kreismesser 30 wirkt sich je-
doch nachteilig auf die Herstellung der Zigaretten aus,
da in einem solchen Fall der gewünschte saubere Schnitt
nicht mehr gewährleistet werden kann. Um dies zu ver-
hindern, sind den Kreismessern Schleifscheiben zuge-
ordnet, mit denen die Kreismesser regelmäßig nachge-
schliffen werden. In Figur 1 ist beispielhaft eine Schleif-
scheibe 32 dargestellt, die benachbart zu dem der
Schneidtrommel 22 zugeordneten Kreismesser 30 posi-
tioniert ist. Gewöhnlich sind zwei parallel zueinander an-
geordnete Schleifscheiben vorgesehen, die gegenüber
dem Kreismesser 30 ein wenig verdreht angestellt sind.
Zugestellt zum Kreismesser 30 werden die Schleifschei-
ben 32 mit Hilfe eines Stellantriebes 34. Eine solche aus
Schleifscheiben und Stellbetrieb bestehende Schleifvor-
richtung ist auch für die der Schneidtrommel 6 zugeord-
neten Kreismesser 30 vorgesehen, jedoch aus Gründen
der Übersichtlichkeit in Figur 1 im Einzelnen nicht dar-
gestellt.
[0021] In Figur 2 ist in vergrößerter schematischer Dar-
stellung eine Anordnung aus Schneidtrommel 22, Kreis-
messer 30, Schleifscheiben 32 und Stellantrieb 34 ge-
zeigt, wobei auch hier von den beiden Schleifscheiben
nur eine Schleifscheibe 32 erkennbar ist. Ebenfalls sind
in Figur 2 entlang des Umfanges der Schneidtrommel 22
axial angeordnete Doppelfilterzigaretten C erkennbar,
welche vom Kreismesser 30 durchgeschnitten werden,
indem der Schnitt, wie bereits zuvor erwähnt wurde, mit-
tig durch die im Einzelnen nicht dargestellten Filter hin-
durch stattfindet.
[0022] Die Schneide des Kreismessers 30 wird mit ei-
nem optischen Sensor 36 online überwacht, der ein elek-
trisches Ausgangssignal an eine Steuereinrichtung 38

übermittelt, die den Stellantrieb 34 ansteuert. Meldet der
optische Sensor 36 eine ausreichende Schärfe, wird das
Kreismesser 30 nicht geschliffen, d.h. die Steuereinrich-
tung 38 steuert den Stellantrieb 34 so an, dass die
Schleifscheiben 32 außer Eingriff vom Kreismesser 30
bleiben. Erst wenn der optische Sensor 36 eine Abstump-
fung registriert, steuert die Steuereinrichtung 38 den Stel-
lantrieb 34 so an, dass diese die Schleifscheiben 32 in
Richtung auf das Kreismesser 30 bewegen, bis sie in
berührenden Schleifeingriff mit der Schneide des Kreis-
messers 30 gelangen. Auf diese Weise wird das Kreis-
messer 30 nachgeschliffen, allerdings jedoch nur so lan-
ge, bis die erforderliche Schärfe wieder erreicht wird.
Wenn nämlich während des Schleifbetriebes der opti-
sche Sensor 36 feststellt, dass die Schneide des Kreis-
messers 30 wieder die gewünschte Schärfe erlangt hat,
steuert die Steuereinrichtung 38 den Stellantrieb 34 so
an, dass die Schleifscheiben 32 wieder außer Eingriff
vom Kreismesser 30 gebracht werden, und deaktiviert
gegebenenfalls dann den Stellantrieb 34.
[0023] Die in Figur 2 dargestellte Anordnung aus
Schleifscheiben 32, Stellantrieb 34, optischem Sensor
36 und Steuereinrichtung 38 bildet demnach einen ge-
schlossenen Regelkreis, der nicht für einen kontinuierli-
chen Schleifscheibenvorschub, sondern nur bei Bedarf
für einen Schleifscheibenvorschub durch den Stellan-
trieb 34 sorgt. Demnach werden die Schleifscheiben 32
erst nach Erkennen einer Abstumpfung des Kreismes-
sers 30 mit Hilfe des optischen Sensors 36 zugestellt und
findet ein Nachschleifen des Kreismessers 30 nur bei
Bedarf statt. Auf diese Weise ist es möglich, eine maxi-
male Standzeit des Kreismessers 30 zu erzielen. Eine
Anpassung an das gefahrene Material erfolgt dabei au-
tomatisch.
[0024] Wie bereits zuvor angedeutet wurde, ist in der
in Figur 1 dargestellten Maschine eine Schleifvorrichtung
mit einer Anordnung ähnlich der von Figur 2 auch für die
der Schneidtrommel 6 zugeordneten Kreismesser 30
vorzusehen.
[0025] Figur 3 zeigt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Schleifscheibe 32. Die Schleifscheibe
32 weist eine zentrale Bohrung 39 auf, in die eine in der
Figur 5 dargestellte Welle 40 zum Halten der Schleif-
scheibe 32 einsteckbar ist. In einem Bereich 44 zwischen
der Bohrung 39 und einem Rand 41 ist als Bereich er-
höhter Materialstärke ein als Edelstahlblech ausgebilde-
ter Taktgeber 45 vorgesehen. Der Taktgeber 45 ist ein-
stückig ausgebildet und weist in seiner Mitte ein Loch zur
Befestigung an der Schleifscheibe 32 bzw. zum Aufstek-
ken auf die weiter unten in Bezug auf Figur 5 beschrie-
bene Welle 40 der Haltevorrichtung 48 zum Halten der
Schleifscheibe 32 auf. Der Taktgeber 45 weist für seine
Funktion als Taktgeber insbesondere zwei in Richtung
des Randes 41 der Schleifscheibe 32 weisende Bereiche
46 und 46a auf, die von einem weiter unten mit Bezug
auf die Figur 5 beschriebenen Sensor 60 erfassbar sind.
[0026] Figur 4 zeigt die Ausführungsform der Figur 3
in einer weiteren schematischen und perspektivischen
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Ansicht in einer Haltevorrichtung gemäß Figur 5. Die Hal-
tevorrichtung wird weiter unten mit Bezug auf Figur 5
noch genauer beschrieben. Figur 4 zeigt jedoch bereits,
dass ein zur Erfassung des Taktgebers 45 dienender
Sensor 60 derart benachbart zu der Schleifscheibe 32,
die gemäß Figur 4 als Doppelschleifscheibe ausgebildet
ist, angeordnet ist, dass der Sensor 60 bei Rotation der
Schleifscheibe 32 ein Vorbeistreichen des in Figur 4
sichtbaren Bereiches 46 des Taktgebers 45 erfasst und
auch bei weiterer Rotation ein Vorbeistreichen des Be-
reiches 46a des Taktgebers 45 in seiner Funktion als
Näherungsschalter erfassen kann. Die derart von dem
Sensor 60 abgegebenen Taktsignale können beispiels-
weise mit einer Auflösung von 200 ns aufgelöst werden,
so dass auf diese Weise die Zeit pro Umdrehung der
Schleifscheibe 32 sehr genau gemessen werden kann
und hieraus sehr schnell und sehr genau die Drehzahl
bzw. die Rotationsgeschwindigkeit der Schleifscheibe 32
bestimmt werden kann.
[0027] Figur 5 zeigt eine Haltevorrichtung 48 zum Hal-
ten einer Schleifscheibe 32 bzw. 32a auf einer an einer
L-förmigen Halterung 50 angebrachten Welle 40. Die
Halterung 50 ist ihrerseits wiederum über eine Welle 52
drehbar mit dem Gehäuse 54 einer Zigarettenherstel-
lungs- oder eine Filteransetzmaschine, bspw. einer Fil-
teransetzmaschine gemäß Fig. 1, verbunden. An der
Halterung 50 ist ein Halteblech 56 angebracht, welches
eine Bohrung aufweist, in der mit Hilfe einer Mutter 58
ein induktiver Sensor 60 als Näherungsschalter festge-
setzt ist.
[0028] Der Sensor 60 erfasst bei um die Achse 40 ro-
tierender Schleifscheibe 32, 32a die durch die Taktschei-
be 45 zur Verfügung gestellten Bereiche erhöhter Mate-
rialstärke 46 bzw. 46a der Schleifscheiben 32, 32a und
gibt entsprechende Signale über eine Leitung 61 an eine
Messeinrichtung 62 zum Ermitteln der Rotationsge-
schwindigkeit der Schleifscheibe 32, 32a aus den Signa-
len des Sensors 60 ab. Mit einer mit der Messeinrichtung
62 verbundenen Vergleichseinrichtung 64 wird dann die
ermittelte Rotationsgeschwindigkeit der Schleifscheibe
32, 32a mit einer von einem Messwertgeber 66 ermittel-
ten Rotationsgeschwindigkeit des Schneidmessers 30
verglichen. Mit der Vergleichseinrichtung 64 ist eine Si-
gnalerzeugungseinrichtung 68 zum Erzeugen eines Pro-
duktionsfreigabesignals verbunden, wenn die Rotations-
geschwindigkeit der Schleifscheibe 32, 32a einen vor-
gebbaren Prozentsatz der Rotationsgeschwindigkeit des
Schneidmessers 30 erreicht hat. Das Produktionsfreiga-
besignal wird bevorzugt an eine Produktionsfreigabeein-
richtung 70 zum Freigeben der Produktion der stabför-
migen Artikel abgegeben. Diese Produktionsfreigabe-
einrichtung (70) kann Teil der in Figur 1 dargestellten
Filteransetzmaschine sein.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Schleifen eines rotierenden

Schneidmessers (30) zum Schneiden von stabför-
migen Artikeln in Zigarettenherstellungs- und Filter-
ansetzmaschinen der tabakverarbeitenden Indu-
strie, mit:

mindestens einer rotierenden Schleifscheibe
(32, 32a), gekennzeichnet durch eine Mes-
seinrichtung (46, 46a, 60) zum Ermitteln der Ro-
tationsgeschwindigkeit der Schleifscheibe (32,
32a), und
eine mit der Messeinrichtung (46, 46a, 60) ver-
bundene Signalerzeugungseinrichtung (68)
zum Erzeugen eines Produktionsfreigabesi-
gnals, wenn die Rotationsgeschwindigkeit der
Schleifscheibe (32, 32a) einen vorgebbaren
Prozentsatz einer Sollrotationsgeschwindigkeit
erreicht hat.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der
Sollrotationsgeschwindigkeit um eine Sollrotations-
geschwindigkeit des Schneidmessers (30) handelt.

3. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Messwertgeber (66) zum Angeben der Rotationsge-
schwindigkeit des Schneidmessers (30) vorgesehen
ist, wobei der Messwertgeber (66) und die Messein-
richtung (46, 46a, 60) zum Ermitteln der Rotations-
geschwindigkeit der Schleifscheibe mit einer Ver-
gleichseinrichtung (64) zum Vergleichen der Rotati-
onsgeschwindigkeit des Schneidmessers mit der
Rotationsgeschwindigkeit der Schleifscheibe ver-
bunden sind und wobei mit der Vergleichseinrich-
tung (64) eine Signalerzeugungseinrichtung (68)
verbunden ist, die ein Produktionsfreigabesignals
erzeugt, wenn die Rotationsgeschwindigkeit der
Schleifscheibe (32, 32a) einen vorgebbaren Pro-
zentsatz der Rotationsgeschwindigkeit des
Schneidmessers (30) erreicht hat.

4. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 3, mit einer mit der Signalerzeugungseinrich-
tung (68) verbundenen Produktionsfreigabeeinrich-
tung (70) zum Freigeben der Produktion, wenn die
Produktionsfreigabeeinrichtung (70) das Produkti-
onsfreigabesignal von der Signalerzeugungsein-
richtung (68) erhält.

5. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 4, wobei die Messeinrichtung (46, 46a, 60) ein
an der Schleifscheibe (32, 32a) vorgesehenen Takt-
geber (46, 46a) und einen zugeordneten, den Takt-
geber (46, 46a) erfassenden, bevorzugt stationär
angeordneten, Sensor (60) aufweist.

6. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei die Schleifscheibe (32, 32a) als Takt-
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geber mindestens einen Bereich (46, 46a) mit einer
gegenüber einer Materialstärke der übrigen Schleif-
scheibe abweichender Materialstärke aufweist.

7. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei dem Sensor (60) um einen induktiven Sensor
(60) handelt.

8. Vorrichtung nach mindestens einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schleifscheibe (32, 32a) keinen eigenen Antrieb
aufweist.

9. Verfahren zum Schleifen eines rotierenden Schneid-
messers (30) zum Schneiden von stabförmigen Ar-
tikeln in Zigarettenherstellungs- und/oder Filteran-
setzmaschinen der tabakverarbeitenden Industrie,
bei welchem mindestens eine rotierende Schleif-
scheibe (32, 32a) in berührenden Schleifeingriff mit
dem Schneidmesser (30) bringbar ist,
gekennzeichnet durch die Schritte:

Ermitteln der Rotationsgeschwindigkeit der
Schleifscheibe (32, 32a), und Erzeugen eines
Produktionsfreigabesignals, wenn die Rotati-
onsgeschwindigkeit der Schleifscheibe (32,
32a) einen vorgebbaren Prozentsatz einer Soll-
rotationsgeschwindigkeit erreicht hat.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
mit den Schritten:

Erfassen der Rotationsgeschwindigkeit des
Schneidmesser (30), Vergleichen der Rotati-
onsgeschwindigkeit des Schneidmessers (30)
mit der Rotationsgeschwindigkeit der Schleif-
scheibe (32, 32a), und Erzeugen eines Produk-
tionsfreigabesignals, wenn die Rotationsge-
schwindigkeit der Schleifscheibe (32, 32a) ei-
nen vorgebbaren Prozentsatz der Rotationsge-
schwindigkeit des Schneidmessers (30) erreicht
hat.

11. Zigarettenherstellungsmaschine mit einer Vorrich-
tung nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

12. Filteransetzmaschine der tabakverarbeitenden In-
dustrie mit einer Vorrichtung nach einem Ansprüche
1-8.
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